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1.0 Einleitung 

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ ist die planungsrechtliche Siche-

rung der baulichen Bestandssituation. Das Plangebiet wurde in den vergangenen Jahr-

zehnten in unterschiedlicher Weise genutzt. Derzeit befinden sich im Plangebiet zwei 

Wohnhäuser sowie zwei Lagerhallen, die durch einen gewerblichen Betrieb (Garten- 

und Landschaftsbaubetrieb) genutzt werden. Es handelt sich somit um eine historisch 

gewachsene Gemengelage. 

Von den ca. 11.650 m², die der Geltungsbereich umfasst, sind derzeit lediglich ca. 

1.000 m² mit baulichen Anlagen versehen. Aufgrund der bewegten Topografie und der 

damit verbundenen schwierigen Erschließungssituation soll durch den Bebauungsplan 

lediglich der Bestand gesichert werden. Größere Erweiterungs- und Nachverdichtungs-

möglichkeiten sollen nicht geschaffen werden.  

Die Eigentümer der Grundstücke im Plangebiet haben bei der Gemeinde Kürten einen 

Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes eingereicht. Der Rat der Gemeinde 

Kürten hat am 29.09.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 im Bereich 

„Buchholzberg“ beschlossen, um den vorhandenen Bestand zu sichern. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kürten weist für das Plangebiet aktuell Wohn-

bauflächen aus. Die Darstellung im Flächennutzungsplan soll zu gemischten Bauflä-

chen geändert werden. Daher wird eine Flächennutzungsplanänderung im Parallelver-

fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt (LOTH 2024A). 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

Plangebiet 



Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 124 „Buchholzberg“  
der Gemeinde Kürten 

Einleitung 

2 

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist somit im Zuge der Bauleitplanung eine Um-

weltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Aufgabe 

der Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens 

darzustellen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung für die Aufstellung des Bebauungspla-

nes werden in dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der 

Umweltbericht bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung und ist 

bei der Abwägung dementsprechend zu berücksichtigen.  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sind gemäß den Vorgaben des Bundesnatur-

schutzgesetztes (BNatSchG) sowie des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG NRW) 

die vorhabenspezifischen Wirkungen auf Natur und Landschaft zu untersuchen. Ent-

sprechend der Definition des § 14 BNatSchG sind Veränderungen in der Gestalt oder 

Nutzung von Grundflächen, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, als Eingriff zu 

bewerten.  

Dazu wird der Landschaftspflegerische Fachbeitrag in den Umweltbericht integriert. Er 

hat die Aufgabe, die Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsbild zu si-

chern bzw. die von der Planung betroffene Landschaft wiederherzustellen oder neu zu 

gestalten. Er gewährleistet mit Hilfe von Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen, 

dass nach Beendigung eines Projekts keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben 

bzw. für unvermeidbare Eingriffe Ausgleich oder Ersatz geschaffen werden. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 

Bauleitpläne 

Nachfolgend werden die Lage sowie die wesentlichen Ziele des Bauleitplanes aufge-

führt.  

Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Siedlungsrand der Ortschaft Dürscheid im Stadt-

gebiet von Kürten. Das ca. 1,16 ha große Plangebiet umfasst in der Gemarkung Engel-

dorf Flur 1 die Flurstücke 1854 (tlw.), 2835, 3100 und 3102. 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden befindet sich eine größere Wiesen-/Weidefläche, 

• im Osten befinden sich Brachflächen und im weiteren Verlauf Waldflächen, 

• im Süden befinden sich Waldflächen und die Straße am Buchholzberg, 

• im Westen befinden sich Waldflächen (LOTH 2024A). 

Bebauungsplan 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Bestandssituation im Plangebiet planungsrecht-

lich zu sichern. Der vorhandene Mischgebietscharakter soll erhalten bleiben. Eine 

Nachverdichtung im Plangebiet ist, insbesondere aufgrund der steilen Hanglage und 

der damit verbundenen schwierigen Erschließungssituation, nicht vorgesehen. Eine 

Nutzungsintensivierung der Flächen ist nicht beabsichtigt (LOTH 2024A). 
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Art der baulichen Nutzung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden Mischgebiete (MI) ge-

mäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

In den Teilbereichen des Mischgebietes mit der Bezeichnung MI 1 und MI 2 sind aus-

schließlich Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude zulässig. 

In den Teilbereichen des Mischgebietes mit der Bezeichnung MI 3 und MI 4 sind aus-

schließlich sonstige Gewerbebetriebe und Gartenbaubetriebe zulässig. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) in den Mischgebieten wird auf 0,6 festgesetzt. 

Die Überschreitungsmöglichkeit nach §19 Abs. 4 BauNVO wird ausgeschlossen. 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) baulicher Anlagen je Baufenster ist in Me-

tern über Normalhöhennull angegeben. 

Bauweise 

In den Mischgebieten (MI 1 3 MI 4) sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig. Es wird 

eine offene Bauweise festgesetzt. Im Plangebiet sind höchstens zwei Wohnungen je 

Wohngebäude zulässig. 

 

Abb. 2 Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Ge-
meinde Kürten. Quelle: LOTH 2024B  
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Private Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

Die private Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Zufahrt“ dient als 
Erschließung für das Plangebiet. Der vorhandene Erschließungsweg wird als private 

Verkehrsfläche festgesetzt. So wird die Erschließung der vorhandenen Grundstücke 

und Gebäude gesichert. 

Private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Garten und Freibereiche“ 

Im Plangebiet werden private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Garten und Frei-
bereiche“ festgesetzt. Das Plangebiet zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Grün-
flächen mit Baum- und Gehölzbestand aus, die erhalten bleiben sollen. 

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Für die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wird festgesetzt, dass die vorhandenen Ge-

hölze zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen sind. 

Die Böschungsflächen entlang der Zufahrt im Plangebiet sind zum Teil dicht mit Gehöl-

zen bewachsen. Das Wurzelwerk dient auch dem Schutz vor Erosion, weshalb der Er-

halt und bei Abgang der Ersatz der Gehölze vorgeschrieben wird. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes und der Art der 

Berücksichtigung dieser Ziele 

1.2.1 Fachgesetze 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter und Ziele allgemeine Grundsätze 

formuliert, die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung 

finden müssen. Weil die Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und ihrer Ziele 

ausgesprochen umfangreich ist, wird diese tabellarisch in Anlage 1 zum Umweltbericht 

aufgeführt. 

1.2.2 Fachpläne 

Regionalplan 

Der rechtswirksame Regionalplan, Teilabschnitt Köln legt für den Planbereich einen 

Allgemeinen Siedlungsbereich fest. Diese Festlegung steht der geplanten Ausweisung 

als Mischgebiet nicht entgegen (LOTH 2024A). 

Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kürten ist das Plangebiet als 

Wohnbaufläche deklariert. Die angestrebte Nutzung als Mischgebiet entspricht somit 

nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Aus diesem Grund wird der Flä-

chennutzungsplan im Parallelverfahren geändert. Eine entsprechende Anfrage gem. 

§ 34 LPlG wurde bereits bei der Bezirksregierung Köln gestellt.  
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Mit Schreiben vom 05.09.2023 teilte die Bezirksregierung mit, dass gegen die vorgese-

hene Flächennutzungsplanänderung keine raumordnerischen Bedenken erhoben wer-

den (LOTH 2024A). 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Kürten, ist je-

doch nicht als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Das Plangebiet ist mit dem Ent-

wicklungsziel 6 „Erhaltung bis zur baulichen Nutzung“ belegt.  

Das Schwergewicht der landschaftlichen Entwicklung des Entwicklungszieles 6 liegt in 

der temporären Erhaltung der vorhandenen Landschaftselemente bis zur Realisierung 

der Bauleitplanung, die mit der nun beabsichtigten Neuaufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 124 „Buchholzberg vollzogen wird.  

Über die Festsetzung zur Erhaltung von und Ergänzung von Bepflanzungen und der 

Festsetzung von Garten und Freibereichen bei gleichzeitiger Darstellung von Baugren-

zen um die Bestandsgebäude wird eine landschaftsgerechte Bebauung sichergestellt.  

Umgebend liegt das Landschaftsschutzgebiet 2.2-4. „Bergische Hochfläche um Kürten 
südl. Biesfeld“ (RHEINISCH-BERGISCHER KREIS 2012).   
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2.0 Grundstruktur des Untersuchungsraums 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 124 

„Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten sowie die nähere Umgebung, sofern diese für 

die Aspekte der Umweltprüfung relevant ist.  

2.2 Geografische und politische Lage 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Bergischen Hochfläche, südöstlich der Ortslage von 

Dürscheid der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Regierungsbezirk Köln. 

2.3 Naturschutzfachliche Planung 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 

die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2024A) herangezogen. Die Schutzge-

biete werden in einem Radius von 500 m um das Plangebiet erfasst. 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 

Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 
Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-

Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 

europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als  

Natura 2000-Gebiete bezeichnet.  

Im Bereich des Plangebietes und in der Umgebung bis 500 m befinden sich keine Na-

tura 2000-Gebiete (LANUV 2024A).  
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2.3.2 Weitere Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Naturschutzgebiete  

Naturschutzgebiete sind nach den Vorschriften des BNatSchG „rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 

Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Bioto-

pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenar-

ten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 

oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Das Plangebiet unterliegt nicht dem Naturschutz. In der Umgebung sind jedoch die in 

der folgenden Abbildung dargestellten Naturschutzgebiete ausgewiesen.  

 

Abb. 3 Lage der Naturschutzgebiete (rote Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im Unter-
suchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte 
1:25.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
GL-018 = NSG Steeger Berg 
GL-079 = NSG Dürschbachtal 
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Landschaftsschutzgebiete  

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 

Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 

Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 

Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 

meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 
Gebiets verändern.  

Das Plangebiet unterliegt nicht dem Landschaftsschutz. In der Umgebung sind jedoch 

die in der unten dargestellten Abbildung Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen.  

 

Abb. 4 Lage der Landschaftsschutzgebiete (grüne Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und 
im Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
LSG-4909-0005 = LSG Östliche Paffrather Kalkmulde um Dürscheid 
LSG-4909-0006 = LSG Bergische Hochfläche um Kürten, südlich Biesfeld 
LSG-4909-0007 = LSG Bergische Hochfläche um Kürten, südlich Biesfeld 
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Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 

für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-

dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-

wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Biotopkatasterfläche. In der näheren Umge-

bung finden sich die in der nachfolgenden Abbildung aufgeführten Biotopkatasterflä-

chen.   

 

Abb. 5 Lage der Biotopkatasterflächen (grüne Schraffur) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
BK-4909-0023 = Dürschbachtal zwischen Keller und Broichhausen 
BK-4909-0143 = Buchenwälder östlich Spitze 
BK-4909-0146 = Quellsiefen bei Dürscheid 
BK-4909-0148 = Laubwald südlich Dürscheid 
BK-4909-0180 = Waldgebiet östlich Dürscheid 
BK-GL-00130 = NSG Steeger Berg 
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Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG NRW werden bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung dieser Biotope führen können, sind verboten. 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. In 

der näheren Umgebung liegen die in der nachfolgenden Abbildung aufgeführten Bio-

tope.  

 

Abb. 6 Lage der gesetzlich geschützten Biotope (magentafarbene Flächen) zum Plangebiet (rote 
Strichlinie) und im Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage 
der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
BT-4909-0076-2015 = Fließgewässer 
BT-4909-0205-2010 = Fließgewässer 
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Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 

funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll außerdem zur Verbesse-

rung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Biotopverbundfläche. In der näheren Umge-

bung findet sich die in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Biotopverbundflä-

chen.  

 

Abb. 7 Lage der Biotopverbundflächen (blaue Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) und im 
Untersuchungsgebiet von 500 m (schwarze Strichlinie) auf Grundlage der Topografi-
schen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2024A 
 
VB-K-4908-032 = Quellsiefen in der Paffrather Kalkmulde nordöstlich Bergisch Gladbach 
VB-K-4909-016 = Hang- und Plateauwälder zwischen Dürscheid und Herrenstrunden 
VB-K-4909-019 = Kalkbuchenwälder nördlich Kürten-Dürscheid 
VB-K-4909-021 = Großherscheider Wald und Waldhänge des Dürschbachtales östlich 
Herkenrath 
VB-K-4909-023 = Dürschbachtal und Alemigsiefen südöstlich Dürscheid 
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3.0 Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des 

Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

3.1 Untersuchungsinhalte 

Im Rahmen einer Bestandsermittlung wird im Folgenden die bestehende Umweltsitua-

tion im Untersuchungsgebiet ermittelt und bewertet. Dazu wurden die vorliegenden In-

formationen aus Datenbanken und aus der Literatur ausgewertet. Zudem wurde eine 

Ortsbegehung durchgeführt. Im Zuge dieser Ortsbegehung ist eine Biotoptypenkartie-

rung angefertigt worden. 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind im Rahmen der Umweltprü-

fung die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen unter- 

einander zu prüfen:  

• Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

• Tiere 

• Pflanzen 

• Biologische Vielfalt 

• Fläche 

• Boden 

• Wasser 

• Klima und Luft 

• Landschaft 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

Ziel der Konfliktanalyse ist es, die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen unver-

meidbaren Beeinträchtigungen der Schutzgüter aufzuzeigen.  

Dazu werden für jedes Schutzgut, für das potenzielle Beeinträchtigungen zu erwarten 

sind, zunächst die relevanten Wirkfaktoren beschrieben und die geplanten Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen benannt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren 

und vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation der Schutzgüter werden abschlie-

ßend die verbleibenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen abgeleitet.  

Gegenstand einer qualifizierten Umweltprüfung ist die Betrachtung des Entwicklungs-

zustands der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung und anderweitiger Planungs-

möglichkeiten. 

Mit dem Vorhaben können Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ver-

bunden sein. Diese Eingriffe werden gemäß §§ 14 und 15 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) analysiert, quantifiziert und, sofern erforderlich, durch geeignete Maßnah-

men kompensiert.  
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3.2 Mögliche erhebliche Auswirkungen der Planung 

Von dem Vorhaben oder durch einzelne Vorhabenbestandteile gehen unterschiedliche 

Wirkungen auf die zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus. Die dabei entstehenden 

Wirkfaktoren können baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter Art sein 

und dementsprechend temporäre oder nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter mit sich bringen.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kür-
ten gehen folgende Wirkungen einher: 

• Erhalt von Gebäuden und von Verkehrsflächen  

• Erhalt von Grünflächen und Gehölzbeständen 

• weitere Nutzung des Plangebietes als Mischgebiet 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 

auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. Im vorliegen-

den Fall ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine direkte Baumaßnahme ver-

bunden, da der Bebauungsplan der Bestandssicherung dient.  

Sollte es zu einem Abbruch und Neubau von Gebäuden kommen, sind damit akusti-

sche und optische Störwirkungen sowie stoffliche Emissionen verbunden.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Der Bebauungsplan dient im Wesentlichen einer Sicherung des Bestandes. Wesentli-

che Erweiterungsmöglichkeiten sind daher nicht möglich, sodass es nur in sehr gerin-

gem Umfang zu einer Überbauung oder einem Flächenverlust von Lebensraumstruktu-

ren kommen wird.  

Silhouettenwirkung 

Die mit dem Bebauungsplan ermöglichten Gebäude orientieren sich in Ausdehnung 

und Höhe am Bestand und werden daher nicht zu einer veränderten Silhouettenwir-

kung führen, zumal das Gelände von Gehölzbestand umgeben ist.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch die Nutzung des Plangebietes. Aller-

dings ist mit den getroffenen Festsetzungen gegenüber dem aktuellen Zustand keine 

wesentliche Zunahme der akustischen und optischen Wirkungen anzunehmen. Die 

Wirkungen beschränken sich daher auf die weitere Nutzung des Plangebietes in der 

aktuellen Art und Weise.  
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 Mögliche erhebliche Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten.  

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
Betroffene 
Schutzgüter 

Baubedingt 

ggf. Abbruch und 
Neubau von Ge-
bäuden 

Lärmemissionen durch 
den Baubetrieb; 
stoffliche Emissionen 
(z. B. Staub) durch den 
Baubetrieb 

Störung von Anwohnern, 
Störung von Tieren,  
Beeinträchtigung der Ge-
sundheit, ggf. stoffliche Ein-
träge in den Boden und in 
das Grundwasser 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 
Wasser 
Luft 

Anlagebedingt 

Beanspruchung 
von Fläche für Ge-
bäude  

sehr geringe Versiege-
lung und nachhaltiger 
Lebensraumverlust 

Lebensraumverlust, Verän-
derung der Standortverhält-
nisse, Zerschneidung von 
Lebensräumen  

Tiere 
Pflanzen 
Fläche 

Bodenverlust Boden 
Verringerung der Versicke-
rungsrate, erhöhter Oberflä-
chenabfluss 

Wasser 

Ggf. Veränderung von Kli-
matopen 

Klima 

Betriebsbedingt 
Emissionen aus 
Heizungsanlagen 
und Kraftfahrzeu-
gen (weiterhin) 

Belastung der Atmo-
sphäre 

Zusätzliche Belastung der 
Atmosphäre insbesondere 
durch CO2-Ausstoß 

Menschen 
Gesundheit 
Luft 

Kfz-Verkehr (wei-
terhin) 

Lärmemissionen durch 
zusätzlichen Fahrzeug-
verkehr; Personenbewe-
gungen 

Zusätzliche Belastung der 
Umgebung 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 

Nutzung der  
Gebäude (weiter-
hin) 

Beleuchtung 
Ggf. Beeinträchtigung 
nachtaktiver Tiere 

Tiere 

3.3 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt 

3.3.1 Schall- und Schadstoffimmissionen 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

In den Übersichtskarten der amtlichen Umgebungslärmkartierung des Ministeriums für 

Umwelt, Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV 

2024B) werden für das Plangebiet in Teilbereichen Lärmbelastungen von 55 bis 59 db 

(A) dargestellt, die von der L 286 ausgehen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Der Bebauungsplan löst keine unmittelbaren Veränderungen der Emissions-/ bzw. Im-

missionssituation im Plangebiet aus. Das Plangebiet wird derzeit bereits gemischt ge-

nutzt.  
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Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für das Schutzgut Mensch und seine Ge-

sundheit durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Ge-
meinde Kürten nicht. 

3.3.2 Erholung 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Die Erholungseignung wird durch die Qualität des Landschaftsbildes bestimmt, die Er-

holungsnutzung ist abhängig von der Zugänglichkeit und Begehbarkeit des Land-

schaftsraumes.  

Das Plangebiet unterliegt einer Wohnnutzung sowie einer Nutzung durch einen Garten- 

und Landschaftsbaubetrieb. Die Flächen sind privat und stehen somit für eine Erho-

lungsnutzung nicht zur Verfügung. Eine relevante Bedeutung für die Erholungsnutzung 

kann dem Plangebiet nicht zugesprochen werden.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ werden die im 
Plangebiet bestehenden Strukturen dauerhaft gesichert. Über die Festsetzung von 

„Garten und Freibereichen“ ist eine Erholungsnutzung für die im Plangebiet wohnen-
den Menschen weiterhin gegeben. Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch be-

züglich der Erholungsnutzung sind ausgeschlossen. 

3.4 Schutzgut Tiere 

Die artenschutzrechtlichen Aspekte des Vorhabens wurden im Rahmen eines Art-

schutzrechtlichen Fachbeitrages (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2024) betrach-

tet. Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte zusammenfassend dargestellt. 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten wer-
den Wirkungen auf die folgenden Lebensraumtypen entstehen können:  

• Laubwälder 

• Kleingehölze, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Vegetationsarme oder -freie Biotope 

• Säume, Hochstaudenfluren 

• Gärten 

• Gebäude  

• Fettwiesen und -weiden 

• Brachen 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-

len“ für das Messtischblatt 4909 „Kürten“, Quadrant 3 erbringt Hinweise auf 17 Vogel-
arten Arten, die als planungsrelevant gelten. Planungsrelevante Pflanzenarten werden 

nicht genannt.  
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Im Rahmen der Ortsbegehung am 23. Januar 2024 erfolgte eine Plausibilitätskontrolle. 

Dabei wurde überprüft, ob die Arten der Artenliste im Plangebiet bzw. im Untersu-

chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vor-

kommen bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten 

Vorhaben betroffen sein könnten.  

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen von 

planungsrelevanten Arten im Plangebiet.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Häufige und weit verbreitete Arten 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-

gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-

meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 

• Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von Vegetationsflächen sind nur zwi-

schen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen.  

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig über-

baute Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende 

Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchti-

gung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum über-

nehmen können. 

Planungsrelevante Arten 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kür-
ten sind keine Inanspruchnahmen von Gehölzen oder Abbruch von Gebäuden vorge-

sehen, da über den Bebauungsplan der Bestand gesichert werden soll. Der Gehölzbe-

stand wird über die Festsetzung von Privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung 

„Garten und Freibereiche“ sowie der Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäu-

men dauerhaft im Plangebiet erhalten bleiben.  

Sollten zukünftig Gebäudeumbauten oder Gebäudeabbrüche erfolgen, ist den arten-

schutzrechtlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen und es kann notwendig werden, 

eventuelle Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen.  

[…] 

Ergebnis 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten  
löst keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG aus“ (MESTERMANN LAND-

SCHAFTSPLANUNG 2024). 
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3.5 Schutzgut Pflanzen 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes sowie die angrenzenden Bereiche wurden am 

23. Januar 2024 begangen und deren Biotoptypen erfasst. Die angetroffenen Biotopty-

pen sind nach der „die Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung 
in NRW“ (LANUV 2008) klassifiziert. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Bestandssituation des Plangebietes und der Um-

gebung auf Grundlage des Luftbildes. 

 

Abb. 8 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes vom 04.04.2023. 
 
1 = (Teil-)versiegelte Flächen   4 = Grünland 
2 = Gebäude     5 = Gehölze  
3 = Gärten  

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage im südlichen Randbe-

reich des Ortsteiles Dürscheid der Gemeinde Kürten im Übergangsbereich zwischen 

Siedlungsraum und freier Landschaft, die von einem Wechsel aus Wald und Grünland 

geprägt wird.  

Im Plangebiet befinden sich zwei Wohnhäuser sowie zwei Lagerhallen. Alle Gebäude 

im Plangebiet wurden bereits vor mehreren Jahrzehnten erbaut. Von den jetzigen Ei-

gentümern werden die vorhandenen Hallen als Lagerhallen für Arbeitsgerät und -ma-

schinen für einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb genutzt.  

2 

1 

2 

5 

4 

2 

2 

1 

3 
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Alle vier Bestandsgebäude sind über den asphaltierten Privatweg erschlossen, welcher 

durch das Plangebiet verläuft. 

Südlich der Lagerhallen befindet sich eine Fläche, auf der ehemals Gebäude standen. 

Diese wurden abgerissen und die Flächen liegen brach. Die übrigen nicht bebauten 

Teile des Plangebietes sind Grünland- und Böschungsflächen, die zum Teil mit größe-

ren Bäumen (u. a. Birken, Eschen) und Gehölzen bewachsen sind. Zudem haben sich 

teilweise Saumstrukturen, teils mit Brombeergebüschen, entwickelt.   

   

Abb. 9 Zufahrt im Plangebiet.   Abb. 10 Wohngebäude im Plangebiet. 

  

Abb. 11 Lagerhalle im Plangebiet.  Abb. 12 Gartenbereich mit Gehölzfällung 
nach Sturmschaden.  

  

Abb. 13 Grünfläche mit Gehölzbestand.  Abb. 14 Grünland mit Gehölzen an der Bö-
schung.  
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Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-

entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 

verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Mit dem Vorhaben wird der Bestand gesichert, konkrete Baumaßnahmen sind derzeit 

nicht vorgesehen und auch nur in geringem Umfang möglich. Zudem werden die Ge-

hölzbestände im Wesentlichen durch Festsetzungen erhalten bleiben. Es ist allerdings 

eine zusätzliche Flächenversiegelung möglich. Hinsichtlich der gebotenen Eingriffs-

kompensation wird auf die Ausführungen im Kap. 4.3 verwiesen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten nicht.  

3.6 Biologische Vielfalt 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Der Begriff der biologischen Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die 

Gesamtheit der Lebensformen auf allen Organisationsebenen, von den Arten bis hin zu 

den Ökosystemen.  

Die biologische Vielfalt im Plangebiet ist als gering bis mittel zu bezeichnen, da sich ei-

nerseits Gebäude und versiegelte Flächen, andererseits aber auch standorttypische 

Gehölze im Plangebiet befinden.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Mit dem Vorhaben wird der Bestand gesichert, konkrete Baumaßnahmen sind derzeit 

nicht vorgesehen und auch nur in geringem Umfang möglich. Zudem werden die Ge-

hölzbestände im Wesentlichen durch Festsetzungen erhalten bleiben.  

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich durch die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten nicht.  

3.7 Schutzgut Fläche 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens betrachtet. 

Dabei steht der qualitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der quantitative, 

der schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. Mit dem Instru-

ment der Bauleitplanung soll dafür gesorgt werden, dass die Bodenversiegelung auf 

das für das Vorhaben notwendige Maß begrenzt wird. Hierbei werden die Gesichts-

punkte Nutzungsumwandlung, Zerschneidung und Versiegelung berücksichtigt. 

  



Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 124 „Buchholzberg“  
der Gemeinde Kürten 

Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

20 

Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst 11.656 m². Die überwiegenden Flä-

chen stellen sich als Gartenfläche dar. Zudem bestehen versiegelte und überbaute Flä-

chen sowie Gehölzbestände. Die Grünlandflächen unterliegen nur einer eingeschränk-

ten landwirtschaftlichen Nutzung (Schafbeweidung).   

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kür-
ten wird eine geringe, zusätzliche Flächenversiegelung ermöglicht. Allerdings entsteht 

kein Entzug landwirtschaftlicher Nutzfläche. Die Schafbeweidung ist auf dem Grund-

stück weiterhin möglich. Es ist daher nicht von erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Fläche auszugehen.  

3.8 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Im Bereich des Plangebietes stehen gemäß Bodenkarte Braunerden an, deren Vertei-

lung der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist.  

 

Abb. 15 Verteilung der Bodentypen im Bereich des Plangebietes (rote Strichline) auf Grundlage 
der Topografischen Karte 1:5.000. Quelle: GD NRW 2024 

Die Eigenschaften der Böden sind in der folgenden Tabelle dokumentiert.  

 

 

L_4809_B341 
L_4908_B331 
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 Übersicht über die Bodentypen im Bereich des Plangebietes. 

Bodeneinheit L_4908_B331 L_4809_B341 

Bodentyp Braunerde Braunerde 

Bodenartengruppe  
des Oberbodens tonig-schluffig tonig-schluffig 

Grundwasserstufe Stufe 0, ohne Grundwas-
ser 

Stufe 0, ohne Grundwas-
ser 

Wertzahlen der Bodenschätzung 20 bis 34, gering 30 bis 45, mittel 

Erodierbarkeit des Oberbodens 0,34, hoch 0,39, hoch 

Schutzwürdigkeit des Bodens nicht bewertet  nicht bewertet  

Bodenfunktion - - 

Verdichtungsempfindlichkeit mittel mittel 

 

Durch die bestehenden Gebäude, die Zufahrt sowie zurückliegende Bautätigkeiten im 

Bereich ehemaliger Gebäude sind teils anthropogen veränderte Bodenverhältnisse an-

zunehmen. In Teilbereichen sind allerdings auch noch natürliche Bodenverhältnisse 

anzunehmen. Alle natürlichen Böden erfüllen vielfältige, allgemeine Funktionen im Na-

turhaushalt, u. a. als Puffer- und Filterkörper, Lebensraum von Mikroorganismen und 

als Teil des Ökosystems mit seinen vielfältigen Stoffkreisläufen.  

Den natürlichen Böden kommt eine hohe Bedeutung zu, auch wenn es sich nicht um 

schutzwürdige Böden handelt. 

Altlasten 

Es sind keine Altlasten bekannt.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Für Böden gilt gemäß § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der folgende 

Vorsorgegrundsatz: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Bö-

den, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-Boden-

schutzgesetzes (BBodSchG) im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bun-

des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung), sind besonders zu schützen“. 

In § 4 Abs. 2 LBodSchG NRW wird die folgende, generelle Prüfverpflichtung formuliert: 

„Bei der Aufstellung von Bauleitplänen, bei Planfeststellungsverfahren und Plangeneh-
migungen haben die damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen Abwägung 

vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbe-

bauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits 

versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist“. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kür-
ten wird eine geringe, zusätzliche Flächenversiegelung ermöglicht.  

Schutzwürdige Böden sind nicht betroffen, überwiegend würde es sich bei der Versie-

gelung um bereits anthropogen veränderte Böden handeln. Es ist daher nicht von er-

heblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche auszugehen. 
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3.9 Schutzgut Wasser 

3.9.1 Grundwasser 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des ca. 241 km² großen Grundwasserkörpers 

272_06 „Rechtsrheinisches Schiefergebirge/Sülz“. „Grundwasserleiter mit teilweise ge-

ringer Trennfugendurchlässigkeit, in Auflockerungszonen und sandigen Partien sowie 

in Talauen größerer Bäche z.T. gute Porendurchlässigkeit bei geringer Aquifermächtig-

keit; Grundwasserabfluss vorwiegend oberflächennah; auf den Hochflächen teilweise 

Lössbedeckung“ (MUNV 2024A). 

Sowohl der mengenmäßige als auch der chemische Zustand des Grundwasserkörpers 

wird gemäß MUNV 2024A mit „gut“ bewertet“. 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch das geplante Vorhaben wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. Von der be-

stehenden und ggf. zukünftigen Bebauung gehen keine stofflichen Einträge in das 

Grundwasser aus. Auch eine Verringerung der Grundwasserneubildungsrate ist nicht 

anzunehmen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten 
wird zu keinen erheblichen Veränderungen des Grundwassers führen, nachhaltige Wir-

kungen auf das Teilschutzgut Grundwasser ergeben sich daher nicht. 

3.9.2  Oberflächengewässer 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Unmittelbar südlich des Plan-

gebietes befinden sich drei Teiche, die von einem namenlosen Gewässer durchflossen 

werden. Diese Gewässer mündet bei Dürscheid in den Dürschbach, welcher ca. 80 m 

nordwestlich des Plangebietes verläuft.  

Die Bedeutung des Teilschutzgutes Oberflächengewässer ist als mittel einzustufen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Die Entsorgung des Schmutzwassers ist über das öffentliche Kanalnetz sichergestellt. 

Das Niederschlagswasser wird im Plangebiet verrieselt.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in Bereichen von Hochwassergefährdung.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern ergeben sich durch die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten nicht.   

  



Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 124 „Buchholzberg“  
der Gemeinde Kürten 

Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

23 

3.10 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet kann aufgrund seiner Struktur überwiegend dem Vorstadt-Klimatop zu-

geordnet werden. Das Vorstadtklima bildet den Übergangsbereich zwischen den Kli-

maten der bebauten Flächen und den Klimaten des Freilandes. Charakteristisch für 

Flächen, die dem Vorstadtklima zugeordnet werden, sind in erster Linie eine Bebau-

ungsstruktur mit Einzel- und Doppelhäusern von geringer Bauhöhe sowie ein geringer 

Versiegelungsgrad bzw. eine hohe Durchgrünung. 

Das Vorstadt-Klimatop weist eine mittlere Bedeutung auf. Zudem handelt es sich bei 

dem Plangebiet um ein Kaltlufteinzugsgebiet nördlich einer Kaltluftleitbahn.    

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kür-
ten wird eine geringe, zusätzliche Flächenversiegelung ermöglicht. Allerdings werden 

die Gehölzstrukturen im Plangebiet über Festsetzungen erhalten, sodass sich in Bezug 

auf das Klima nur geringfügige Änderungen ergeben werden. Durch die Festsetzung 

von Garten und Freibereichen werden auch Flächen mit Bedeutung für die Kaltluftpro-

duktion erhalten bleiben.  

Erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima und Luft werden durch die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten nicht er-

wartet.    

3.11 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden die Landschaftsgestalt und das Landschafts-

bild betrachtet.  

Das Plangebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage südöstlich der Ortslage von Dür-

scheid im Übergangsbereich zwischen Siedlungsraum und freier Landschaft, die von 

einem Wechsel aus Wald und Grünland geprägt wird. 

Neben den Gebäuden und den anthropogen überprägten Bereichen im Plangebiet be-

finden sich auch Gehölzbestände, die zu einer Anreicherung des Landschaftsbildes 

führen und das Gelände eingrünen.  

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von etwa 170 m ü. NHN im Südwesten und steigt 

nach Nordosten auf Höhen von etwa 200 m über NHN an. Das Relief ist damit als be-

wegt  zu bezeichnen.  

Vom Plangebiet aus sind die Blickbeziehungen in westliche Richtung möglich.  
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Abb. 16 Blick vom Plangebiet in westliche Richtung. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde 
Kürten wird eine geringe, zusätzliche Flächenversiegelung ermöglicht. Allerdings wer-

den die Gehölzstrukturen im Plangebiet über Festsetzungen erhalten, sodass sich das 

Landschaftsbild nicht verändern wird.   

Es werden keine Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft entstehen. 

3.12 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Kulturgütern kommt als Zeugen menschlicher und naturhistorischer Entwicklung eine 

hohe gesellschaftliche Bedeutung zu. Ihr Wert besteht insbesondere in ihrer histori-

schen Aussage und ihrem Bildungswert im Rahmen der Traditionspflege. Sie stellen 

gleichzeitig wichtige Elemente unserer Kulturlandschaft mit z. T. erheblicher emotiona-

ler Wirkung dar.  

Das Plangebiet zählt zur Kulturlandschaft „Bergisches Land“. Ein bedeutsamer oder 

landesbedeutsamer Kulturlandschaftsbereich ist für das Plangebiet nicht dargestellt 

(LWL & LVR 2007). 
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Vorkommen von Kulturgütern sowie sonstigen Sachgütern, z. B. in Form von Boden-

denkmälern, sind nicht vollständig ausgeschlossen, jedoch als unwahrscheinlich einzu-

stufen. Das Plangebiet weist eine geringe Bedeutung für Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter auf. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde 
Kürten sind keine Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kulturgüter und sonstige Sach-

güter zu erwarten.   

3.13 Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern im Untersuchungsgebiet bestehen komplexe Wechselwir-

kungen, da diese im Naturhaushalt und funktional in einem Wirkungsgefüge miteinan-

der verbunden sind. Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Natur-

haushaltes im Untersuchungsgebiet berücksichtigt vielfältige Aspekte der funktionalen 

Beziehungen zu anderen Schutzgütern. Somit werden über den schutzgutbezogenen 

Ansatz die ökosystemaren Wechselwirkungen prinzipiell miterfasst. Eine Zusammen-

fassung dieser möglichen schutzgutbezogenen Wechselwirkungen zeigt die nachste-

hende Tabelle.  

 Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen. 

Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Natura 2000-Gebiete 
- FFH-Gebiete 
- Vogelschutzgebiete 

- Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
- Schutz von Lebensraumtypen 
- Artenschutz 

Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt 

- Immissionsschutz 
- Erholung 

- Der Mensch greift über seine Nutzungsan-
sprüche bzw. die Wohn-, Wohnumfeldfunktion 
sowie die Erholungsfunktion in ökosystemare 
Zusammenhänge ein. Es ergibt sich eine Be-
troffenheit aller Schutzgüter. 

Pflanzen 
- Biotopfunktion 
- Biotopkomplexfunktion 

 

- Abhängigkeit der Vegetation von den Stan-
dorteigenschaften Boden, Klima, Wasser, 
Menschen 

- Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick 
auf die Wirkpfade Pflanzen-Mensch, Pflan-
zen-Tiere 

Tiere 
- Lebensraumfunktion 

- Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebens-
raumausstattung (Vegetation, Biotopvernet-
zung, Boden, Klima, Wasser) 

- Spezifische Tierarten als Indikator für die Le-
bensraumfunktion von Biotoptypen 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Fläche 
- Erholung 
- Biotopfunktion  
- Lebensraumfunktion 
- Biotopentwicklungs-potenzial 
- Wasserhaushalt 
- Regional- und  

Geländeklima 
- Landschaftsbild 

 

- Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere, 
Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei 
Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zer-
schneidung der Fläche 

Boden 
- Biotopentwicklungspotenzial 
- Landwirtschaftliche Ertragsfä-

higkeit 
- Schutzwürdigkeit von Böden, 

abgebildet über die natürli-
chen Bodenfunktionen und 
die Archivfunktion   

- Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig 
von den geologischen, geomorphologischen, 
hydrogeologischen, vegetationskundlichen 
und klimatischen Verhältnissen 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Boden als Schadstofftransportmedium im Hin-

blick auf Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-
Wasser, Boden-Mensch, Boden-Tiere 

- Boden in seiner Bedeutung für den Land-
schaftswasserhaushalt (Grundwasserneubil-
dung, Retentionsfunktion, Grundwasser-
schutz) 

Wasser 
- Bedeutung im Landschafts-

wasserhaushalt 
- Lebensraumfunktion der Ge-

wässer und Quellen 
- Potenzielle Gefährdung ge-

genüber Verschmutzung 
- Potenzielle Gefährdung ge-

genüber einer Absenkung 

- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung 
von klimatischen, boden- und vegetations-
kundlichen bzw. nutzungsbezogenen Fakto-
ren 

- Oberflächennahes Grundwasser in der Be-
deutung als Faktor der Bodenentwicklung und 
als Standortfaktor für Biotope, Pflanzen und 
Tiere 

- Grundwasser als Transportmedium für 
Schadstoffe im Wirkgefüge Wasser-Mensch 

- Selbstreinigungskraft des Gewässers abhän-
gig vom ökologischen Zustand 

- Gewässer als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen 

Klima und Luft 
- Regionalklima  
- Geländeklima 
- Klimatische Ausgleichsfunk-

tion 
- Lufthygienische Ausgleichs-

funktion 

- Geländeklima in seiner klimaphysiologischen 
Bedeutung für den Menschen 

- Geländeklima als Standortfaktor für Vegeta-
tion und Tierwelt 

- Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nut-
zung 

- Lufthygienische Situation für den Menschen 
- Bedeutung von Vegetationsflächen für die 

lufthygienische Ausgleichsfunktion 
- Luft als Transportmedium im Hinblick auf 

Wirkgefüge Luft-Pflanze, Luft-Mensch 

Landschaft 
- Landschaftsgestalt 
- Landschaftsbild 

- Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des 
Landschaftsbildes von Landschaftsfaktoren 
wie Relief, Vegetation, Gewässer, Leit- und 
Orientierungsfunktion für Tiere 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
- Kulturelemente 
- Kulturlandschaften 

- Historischer Zeugniswert als wertgebender 
Faktor der Landschaftsgestalt und des Land-
schaftsbildes 
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3.14 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle kann im vorliegenden Fall nicht eindeutig be-

nannt und beziffert werden. Gemäß KrWG (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) gilt jedoch 

grundsätzlich folgende Rangfolge bei der Abfallbewirtschaftung:  

1. Vermeidung des Entstehens von Abfällen,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen,  

3. Recycling von Abfällen,  

4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,  

5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen.  

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge und ergänzende Gesetze zur Verbringung, Be-

handlung, Lagerung und Verwertung des Abfalles können schädliche Auswirkungen 

auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, 

Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Wirkungsgefüge, Landschaft,  

biologische Vielfalt, Mensch, Kultur- und Sachgüter) grundsätzlich vermieden werden. 

Bei nicht sachgemäßem Umgang mit belasteten Abfällen können auf direktem Wege 

die Schutzgüter Boden, Wasser und Luft kontaminiert werden, was aufgrund der 

Wechselwirkungen mit den übrigen Schutzgütern zu erheblichen Auswirkungen auf 

Tiere, Pflanzen, das Klima, das Wirkungsgefüge, die biologische Vielfalt sowie den 

Menschen haben kann. Auch auf das Landschaftsbild könnten bei wilder Müllentsor-

gung erhebliche Auswirkungen entstehen. Durch die Wiederverwertung der unbelaste-

ten Abfälle und die sachgemäße Entsorgung von nicht verwertbaren Abfällen werden 

die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis e BauGB nicht erheblich be-

einträchtigt.  

3.15 Zusammenfassende Prognose der Entwicklung des 

Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Zusammenfassend wird deutlich, dass von der Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten keine relevanten Wirkungen auf die 
Schutzgüter Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, Tiere, 

Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und Kulturgüter und 

sonstige Sachgüter ausgehen.  
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4.0 Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 

nachteiliger Umweltauswirkungen 

4.1.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt 

4.1.1.1 Schall- und Schadstoffemissionen 

Beeinträchtigungen durch Schall- oder Schadstoffemissionen sind vorhabenbedingt 

nicht zu erwarten, weshalb sich kein Bedarf an Vermeidungs- oder Minderungsmaß-

nahmen ergibt.  

4.1.1.2 Erholung 

Es sind keine Beeinträchtigungen des Teilschutzgutes Erholung zu erwarten. Ein Be-

darf an Maßnahmen ergibt sich nicht.  

4.1.2 Schutzgut Tiere 

Es gelten folgende Hinweise zu allgemeinen Vermeidungs- und Verminderungsmaß-

nahmen zum Schutzgut Tiere. 

• Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von Vegetationsflächen sind nur zwi-

schen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen.  

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig über-

baute Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende 

Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchti-

gung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum über-

nehmen können. 

4.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-

rung) sind auf das Plangebiet und die zukünftig befestigten oder überbauten Flächen 

zu beschränken. Weiterhin ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 

Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 

– zu beachten. Im Besonderen ist dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronen-

traufen zzgl. 1,50 m  

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden 

• nichts gelagert wird 

• keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden. 
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4.1.4 Schutzgut Fläche 

Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich 

nicht.  

4.1.5 Schutzgut Boden 

Eine Beeinträchtigung nicht direkt überbauter Böden in den Randbereichen wird zuver-

lässig verhindert, indem im Rahmen der Bautätigkeit die begleitenden Maßnahmen im 

Umfeld (z. B. Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport) auf das Plan-

gebiet und die zukünftig befestigten oder überbauten Flächen beschränkt werden. Es 

gelten die DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten). 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von 

baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten 

und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wie-

derverwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

4.1.6 Schutzgut Wasser 

Durch das Vorhaben wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. Oberflächengewässer 

werden durch die Planung nicht tangiert. Die folgenden Maßnahmen sind bei der 

Durchführung der Bauarbeiten zu beachten: 

• Vermeidung der Lagerung wassergefährdender Stoffe (Schmier-, Treibstoffe, 

Reinigungsmittel, Farben, Lösungsmittel, Dichtungsmaterialien etc.) außerhalb 

versiegelter Flächen 

• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefähr-

denden Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeugen bzw. Verwendung 

von biologisch abbaubaren Alternativen, z. B. Hydrauliköl 

4.1.7 Schutzgut Klima und Luft 

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine signifikanten lokal- oder regionalklimatischen 

Veränderungen verbunden. Ein Bedarf an Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen 

ergibt sich nicht. 

4.1.8 Schutzgut Landschaft 

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine maßgeblichen Veränderungen der Land-

schaftsgestalt und des Landschaftsbildes verbunden.  

4.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine Beeinträchtigung von Kulturgütern und sonstigen Sachgütern findet nicht statt. Ein 

Bedarf an Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen ergibt sich nicht. 
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4.2 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit 

Abfällen und Abwässern 

Emissionen sind auf das unbedingt nötige Maß zu reduzieren und die gesetzlichen 

Vorschriften sind einzuhalten. Im Plangebiet ist der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern sicher zu stellen. 

4.3 Kompensationsmaßnahmen 

4.3.1 Analyse der Eingriffsrelevanz des Vorhabens 

Der Bestand im Plangebiet sowie die zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens auf 

die Umweltschutzgüter wurden in den vorangegangenen Abschnitten detailliert be-

schrieben.  

Entsprechend der rechtlichen Vorgaben sind die nach Realisierung der ebenfalls be-

schriebenen Minderungsmaßnahmen verbleibenden Eingriffe in den Naturhaushalt 

oder das Landschaftsbild auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. 

„Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der 

Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bo-

denschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchti-

gen können“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 

4.3.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Methodik 

Die Eingriffsbewertung erfolgt nach der Numerischen Bewertung von Biotoptypen für 

die Bauleitplanung in NRW (LANUV 2008).  

Das Bewertungsverfahren beruht auf einer Gegenüberstellung des aktuellen Bestan-

des mit der Planungssituation. Es wird zunächst der Biotopwert vor Umsetzung der 

Planung ermittelt (Bestandswert). Im Anschluss daran erfolgt die Berechnung des 

Planwertes entsprechend der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes. Die Be-

rechnung des Bestands- und des Planwertes basiert auf der folgenden Formel: 

Fläche x Wertfaktor der Biotoptypen = Einzelflächenwert in Biotopwertpunkten 

Aus der Differenz der Biotopwertpunkte im Bestand ergibt sich das in Bezug auf die 

ökologische Wertigkeit auszugleichende Defizit und somit – in Abhängigkeit von der Art 

der Kompensationsmaßnahmen – indirekt auch der Kompensationsflächenbedarf. 

Berechnung 

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Biotope im Bereich des Plangebietes für 

die Bestands- und die Planungssituation dargestellt. Die Quantifizierung des Eingriffs 

erfolgt in Tabelle 4. 
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Grundlage für die Bewertung der Bestandssituation ist die Ortsbegehung vom 23.  

Januar 2024. Die Planungssituation wird auf Grundlage der geplanten Festsetzungen 

des Bebauungsplanes bewertet. Dabei wird für die Mischgebiete mit einer GRZ von 0,6 

(und somit zu 60 %) eine Überbauung bzw. Versiegelung (Code 1.1) angenommen. 

Die Freiflächen werden als Zier- und Nutzgarten (Code 4.3) bzw. als Gehölzstreifen 

(Code 7.2) eingestuft.  

 Kompensationswertermittlung für den Bebauungsplan Nr. 124 „Buchholzberg“ der Ge-
meinde Kürten. 

Flächenanteile Bestand 

Code Biotoptyp 
Fläche 
in m² 

Wert-
faktor 

Biotop-
wert-
punkte 

1.1 
Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfu-
giges Pflaster, Mauern etc.) 

1.855 0 0 

1.3 
Teilversiegelte oder unversiegelte Betriebsflächen, 
(wassergebundene Decken, Schotter-, Kies-, Sandflä-
chen) Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster 

1.085 1 1.085 

3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm 2.120 3 6.360 

4.3 
Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit  
< 50% heimischen Gehölzen 

4.956 2 9.912 

7.2 
Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Ge-
büsch mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen  
≥ 50 % 

1.640 5 8.200 

 Summe: 11.656  25.557 

Flächenanteile Planung 

Code Biotoptyp 
Fläche 
in m² 

Wert-
faktor 

Biotop-
wert-

punkte 

1.1 
Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfu-
giges Pflaster, Mauern etc.) 

4.258 0 0 

4.3 
Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % 
heimischen Gehölzen 

5.758 2 11.516 

7.2 
Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Ge-
büsch mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen  
≥ 50 % 

1.640 5 8.200 

 Summe: 11.656  19.716 

Differenz der Biotopwertpunkte vor und nach Umsetzung des Vorhabens 

25.557 – 19.716 = 5.841 (Defizit) 

 

Die Ermittlung der Biotopwertpunkte im Plangebiet vor dem Eingriff ergibt einen Be-

standswert von 25.557 Biotopwertpunkten. Für den Zustand nach Realisierung der Pla-

nung errechnet sich der Planwert auf 19.716 Biotopwertpunkte. Zum Ausgleich der mit 

dem geplanten Vorhaben einhergehenden Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft ist demnach im Zuge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen eine Bio-

topwertverbesserung um insgesamt 5.841 Biotopwertpunkte erforderlich. Das Defizit 

ergibt sich aufgrund der getroffenen Festsetzungen, auch wenn sich der Bestand im 

Plangebiet vorerst nicht ändern wird.  
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Abb. 17 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes. Codes nach LANUV 2008. 

 

Abb. 18 Planungssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes. Codes nach LANUV 2008. 
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4.3.3 Nachweis des Kompensationsbedarfs 

Zum Ausgleich der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ermöglichten Eingriffe 

ist die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Im Zuge der Umset-

zung der Kompensationsmaßnahmen ist eine Biotopwertverbesserung um insgesamt 

5.841 Biotopwertpunkte erforderlich.  

Da im Rheinisch-Bergischen Kreis üblicherweise das Bewertungsverfahren Froelich & 

Sporbeck 1991 genutzt wird, ist bei Inanspruchnahme eines Ökokontos eine Umrech-

nung durchzuführen. In vergleichbaren Fällen wurde von anderen Kreisen ein Umrech-

nungsfaktor von 2,5 angesetzt. Für eine Maßnahme mit Bewertungsverfahren nach 

Froelich & Sporbeck 1991 werden daher ca. 14.603 Biotopwertpunkte erforderlich.  
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5.0 Anderweitige Planungsmöglichkeiten und Nichtdurchführung 

der Planung 

Das Baugesetzbuch (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung der 

Nichtdurchführung der Planung sowie „anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die 
Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen sind“. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Bebauungsplan überplant einen Bereich, der bereits bebaut ist. Durch den Bebau-

ungsplan soll der vorhandene Bestand gesichert werden. Eine Nachverdichtung durch 

die Errichtung weiterer Gebäude im Plangebiet wird durch den Bebauungsplan nicht 

ermöglicht. 

Auf die vorhandenen Grün- und Freiflächen soll nicht zugegriffen werden. Somit ist die 

Suche nach Planungs- und Standortalternativen mit geringeren Eingriffen in Boden, 

Natur und Landschaft obsolet. 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung des Bauleitplanverfahrens wird die Fläche weiter eingeschränkt 

den bisherigen Nutzungen unterliegen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

umweltrelevanten Schutzgüter sind bei Nichtdurchführung nicht zu erwarten. 
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6.0 Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

6.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-

fälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erhebli-

che nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, 

Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevölke-

rung sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter durch schwere Unfälle oder Kata-

strophen sind derzeit nicht abzusehen. 

Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt wie bisher über das Grundstück. Da 

sich das Plangebiet nicht im Bereich mit Risiken für Hochwasser befindet und keine 

wesentlichen, baulichen Erweiterungen ermöglicht werden, sind keine Wirkungen 

durch Starkregen anzunehmen.  

Brandfall 

Im Falle eines Brandes wird die örtliche Feuerwehr über die Straße „Am Buchholzberg“ 
sowie die privaten Verkehrsflächen alle Mischgebietsflächen erreichen können. 

Störfallbetriebe 

In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung. 

6.2 Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben und Abrissarbeiten  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine baulichen Änderungen vorge-

sehen. Abrissarbeiten sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. Für den Neu- und Um-

bau und den Abbruch von Gebäuden sind entsprechende Genehmigungen notwendig.  

6.3 Eingesetzte Stoffe und Techniken 

Da die Bestandssituation gesichert werden soll, werden keine Stoffe und Techniken 

eingesetzt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird es zu keinem Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen kommen. 

6.4 Kumulierung benachbarter Plangebiete 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich derzeit keine Bauleitplan-

verfahren im Änderungs- oder Aufstellungsverfahren – einzige Ausnahme bildet die im 

Parallelverfahren durchgeführte Änderung des Flächennutzungsplanes. Die damit ein-

hergehenden Wirkungen sind identisch zu den Wirkungen des Bebauungsplanes, da 

beide Bauleitplanverfahren dasselbe Ziel verfolgen. Kumulierende Wirkungen sind so-

mit ausgeschlossen. 
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7.0 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Das Verfahren bzw. die Methodik der Umweltprüfung orientiert sich grundsätzlich an 

dem üblichen Ablauf der Umweltverträglichkeitsuntersuchung als Umweltfolgenprüfung. 

In der Bauleitplanung werden inhaltliche Vorgaben durch das Baugesetzbuch vorgege-

ben (insbesondere § 1a, § 2, § 2a, Anlage 1 BauGB). Die Bewertung der Umweltauswir-

kungen erfolgt in der Regel verbal-argumentativ.  

Anregungen und sachdienliche Informationen der beteiligten Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit sollen einbezogen und im Planungs-

fortgang berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus wurden Fachgutachten erarbeitet und sowohl dem Umweltbericht als 

auch dem Bebauungsplan insgesamt zugrunde gelegt.  

Für die Bearbeitung des Umweltberichtes liegen Planungsgrundlagen und Daten vor, 

sodass die Empfindlichkeiten der Schutzgüter gegenüber den Auswirkungen des ge-

planten Vorhabens planungsbezogen beurteilt werden können.  

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurtei-

lung und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen 

Zeitpunkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet. 
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8.0 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Entsprechend den Vorgaben des § 4c BauGB erfolgt eine Überwachung der erhebli-

chen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintre-

ten, durch die Gemeinde Kürten. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvor-

hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnah-

men zur Abhilfe ergreifen zu können. Diese Umweltbeobachtung wird von der Kom-

mune während der laufenden Verwaltung vorgenommen und konzentriert sich insbe-

sondere auf die folgenden Inhalte: 

• Kontrolle der in Kap. 4.0 aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaß-

nahmen 

Im Rahmen der Bauleitplanverfahren werden zudem externe Kompensationsmaßnah-

men erforderlich. Die Flächen und Maßnahmen für die erforderliche Kompensation be-

dürfen einer Überwachung und Beobachtung hinsichtlich ihrer Umsetzung, Effizienz 

und Wirksamkeit. Dazu zählen Kontrollen zur Durchführung der Kompensationsmaß-

nahmen sowie Funktionskontrollen, die die Entwicklung und Wirksamkeit der Maßnah-

men dokumentieren.  

Durchführungskontrollen 

Durchführungskontrollen stellen fest, ob die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 

vollständig und entsprechend den Beschreibungen durchgeführt wurden. Ebenso ist zu 

prüfen, ob die Maßnahmen dauerhaft gesichert sind und ob wiederholende Maßnah-

men (z. B. Pflegemaßnahmen) durchgeführt werden müssen. 

Funktionskontrollen 

Funktionskontrollen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung prüfen die 

Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen. Dies umfasst die Prüfung, ob die ange-

strebten Kompensationsziele erreicht werden können, bereits erreicht sind bzw. weiter 

erfüllt werden. 

Nicht zuletzt sind die erforderlichen Maßnahmen zum Monitoring Bestandteil des Städ-

tebaulichen Vertrages, der zwischen der Kommune und dem Vorhabensträger ge-

schlossen wird. Dieser enthält auch die Maßgabe, dass die Kompensationsmaßnah-

men in der nach Rechtskraft der Planung folgenden Vegetationsperiode durchzuführen 

sind.  
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9.0 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Einleitung 

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 124 „Buchholzberg“ ist die planungsrechtliche Siche-
rung der baulichen Bestandssituation. Das Plangebiet wurde in den vergangenen Jahr-

zehnten in unterschiedlicher Weise genutzt. Derzeit befinden sich im Plangebiet zwei 

Wohnhäuser sowie zwei Lagerhallen, die durch einen gewerblichen Betrieb (Garten- 

und Landschaftsbaubetrieb) genutzt werden. Es handelt sich somit um eine historisch 

gewachsene Gemengelage. 

Von den ca. 11.650 m², die der Geltungsbereich umfasst, sind derzeit lediglich ca. 

1.000 m² mit baulichen Anlagen versehen. Aufgrund der bewegten Topografie und der 

damit verbundenen schwierigen Erschließungssituation soll durch den Bebauungsplan 

lediglich der Bestand gesichert werden. Größere Erweiterungs- und Nachverdichtungs-

möglichkeiten sollen nicht geschaffen werden.  

Die Eigentümer der Grundstücke im Plangebiet haben bei der Gemeinde Kürten einen 

Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes eingereicht. Der Rat der Gemeinde 

Kürten hat am 29.09.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 im Bereich 

„Buchholzberg“ beschlossen, um den vorhandenen Bestand zu sichern. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Kürten weist für das Plangebiet aktuell Wohn-

bauflächen aus. Die Darstellung im Flächennutzungsplan soll zu gemischten Bauflä-

chen geändert werden. Daher wird eine Flächennutzungsplanänderung im Parallelver-

fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt (LOTH 2024A). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung für die Aufstellung des Bebauungsplanes werden in 

dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht 

bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung und ist bei der Abwä-

gung dementsprechend zu berücksichtigen. Im Rahmen des Verfahrens wird zudem 

ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Siedlungsrand der Ortschaft Dürscheid im Stadt-

gebiet von Kürten. Das ca. 1,16 ha große Plangebiet umfasst in der Gemarkung Engel-

dorf Flur 1 die Flurstücke 1854 (tlw.), 2835, 3100 und 3102. 

Der rechtswirksame Regionalplan, Teilabschnitt Köln legt für den Planbereich einen 

Allgemeinen Siedlungsbereich fest. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 

Kürten ist das Plangebiet als Wohnbaufläche deklariert. Die angestrebte Nutzung als 

Mischgebiet entspricht somit nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Aus 

diesem Grund wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert. Das Plan-

gebiet befindet sich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Kürten, ist jedoch nicht 

als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Das Plangebiet ist mit dem Entwicklungs-

ziel 6 „Erhaltung bis zur baulichen Nutzung“ belegt. Umgebend liegt das Landschafts-

schutzgebiet 2.2-4. „Bergische Hochfläche um Kürten südl. Biesfeld“. 

  

 



Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 124 „Buchholzberg“  
der Gemeinde Kürten 

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

39 

Grundstruktur des Untersuchungsgebiets 

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage im südlichen Randbe-

reich des Ortsteiles Dürscheid der Gemeinde Kürten im Übergangsbereich zwischen 

Siedlungsraum und freier Landschaft, die von einem Wechsel aus Wald und Grünland 

geprägt wird.  

Im Plangebiet befinden sich zwei Wohnhäuser sowie zwei Lagerhallen. Alle Gebäude 

im Plangebiet wurden bereits vor mehreren Jahrzehnten erbaut. Von den jetzigen Ei-

gentümern werden die vorhandenen Hallen als Lagerhallen für Arbeitsgerät und -ma-

schinen für einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb genutzt. Alle vier Bestandsge-

bäude sind über den asphaltierten Privatweg erschlossen, welcher durch das Plange-

biet verläuft. 

Südlich der Lagerhallen befindet sich eine Fläche, auf der ehemals Gebäude standen. 

Diese wurden abgerissen und die Flächen liegen brach. Die übrigen nicht bebauten 

Teile des Plangebietes sind Grünland- und Böschungsflächen, die zum Teil mit größe-

ren Bäumen (u. a. Birken, Eschen) und Gehölzen bewachsen sind. Zudem haben sich 

teilweise Saumstrukturen, teils mit Brombeergebüschen, entwickelt.   

Für das Plangebiet werden keine Schutzgebiete und schutzwürdigen Bereiche darge-

stellt.  

Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die 

Auswirkungen auf folgende Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen untereinander zu 

prüfen:  

• Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

• Tiere 

• Pflanzen 

• Biologische Vielfalt 

• Fläche 

• Boden 

• Wasser 

• Klima und Luft 

• Landschaft 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zusammenfassend wird deutlich, dass von der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

124 „Buchholzberg“ der Gemeinde Kürten keine relevanten Wirkungen auf die Schutz-

güter Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, Tiere, Pflan-

zen, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter ausgehen.  
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Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger  

Umweltauswirkungen 

Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen wurden fol-

gende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen beschrieben: 

Schutzgut Tiere 

• Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von Vegetationsflächen sind nur zwi-

schen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen.  

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig über-

baute Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende 

Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchti-

gung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum über-

nehmen können. 

Schutzgut Pflanzen 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-

rung) sind auf das Plangebiet und die zukünftig befestigten oder überbauten Flächen 

zu beschränken. Weiterhin ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 

Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 

– zu beachten. Im Besonderen ist dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronen-

traufen zzgl. 1,50 m  

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden 

• nichts gelagert wird 

• keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden. 

Schutzgut Boden 

Eine Beeinträchtigung nicht direkt überbauter Böden in den Randbereichen wird zuver-

lässig verhindert, indem im Rahmen der Bautätigkeit die begleitenden Maßnahmen im 

Umfeld (z. B. Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport) auf das Plan-

gebiet und die zukünftig befestigten oder überbauten Flächen beschränkt werden. Es 

gelten die DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten). 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von 

baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten 

und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wie-

derverwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

Schutzgut Wasser 

• Vermeidung der Lagerung wassergefährdender Stoffe (Schmier-, Treibstoffe, 

Reinigungsmittel, Farben, Lösungsmittel, Dichtungsmaterialien etc.) außerhalb 

versiegelter Flächen 
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• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefähr-

denden Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeugen bzw. Verwendung 

von biologisch abbaubaren Alternativen, z. B. Hydrauliköl 

Kompensationsmaßnahmen 

Zum Ausgleich der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ermöglichten Eingriffe 

ist die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Im Zuge der Umset-

zung der Kompensationsmaßnahmen ist eine Biotopwertverbesserung um insgesamt 

5.841 Biotopwertpunkte erforderlich.  

Da im Rheinisch-Bergischen Kreis üblicherweise das Bewertungsverfahren Froelich & 

Sporbeck 1991 genutzt wird, ist bei Inanspruchnahme eines Ökokontos eine Umrech-

nung durchzuführen. In vergleichbaren Fällen wurde von anderen Kreisen ein Umrech-

nungsfaktor von 2,5 angesetzt. Für eine Maßnahme mit Bewertungsverfahren nach 

Froelich & Sporbeck 1991 werden daher ca. 14.603 Biotopwertpunkte erforderlich.  

Anderweitige Planungsmöglichkeiten und Nichtdurchführung der Planung 

Der Bebauungsplan überplant einen Bereich, der bereits bebaut ist. Durch den Bebau-

ungsplan soll der vorhandene Bestand gesichert werden. Eine Nachverdichtung durch 

die Errichtung weiterer Gebäude im Plangebiet wird durch den Bebauungsplan nicht 

ermöglicht. 

Auf die vorhandenen Grün- und Freiflächen soll nicht zugegriffen werden. Somit ist die 

Suche nach Planungs- und Standortalternativen mit geringeren Eingriffen in Boden, 

Natur und Landschaft obsolet. 

Bei Nichtdurchführung des Bauleitplanverfahrens wird die Fläche weiter eingeschränkt 

den bisherigen Nutzungen unterliegen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

umweltrelevanten Schutzgüter sind bei Nichtdurchführung nicht zu erwarten. 

Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-

fälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt wie bisher über das Grundstück. Da 

sich das Plangebiet nicht im Bereich mit Risiken für Hochwasser befindet und keine 

wesentlichen, baulichen Erweiterungen ermöglicht werden, sind keine Wirkungen 

durch Starkregen anzunehmen. Im Falle eines Brandes wird die örtliche Feuerwehr 

über die Straße „Am Buchholzberg“ sowie die privaten Verkehrsflächen alle Mischge-
bietsflächen erreichen können. In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes be-

finden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Betriebsbereiche nach Störfall-Ver-

ordnung. 

In der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich derzeit keine Bauleitplan-

verfahren im Änderungs- oder Aufstellungsverfahren – einzige Ausnahme bildet die im 

Parallelverfahren durchgeführte Änderung des Flächennutzungsplanes.  
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Die damit einhergehenden Wirkungen sind identisch zu den Wirkungen des Bebau-

ungsplanes, da beide Bauleitplanverfahren dasselbe Ziel verfolgen. Kumulierende Wir-

kungen sind somit ausgeschlossen. 

Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung der Angaben 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurtei-

lung und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen 

Zeitpunkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet.  

Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Entsprechend den Vorgaben des § 4c BauGB erfolgt eine Überwachung der erhebli-

chen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintre-

ten, durch die Gemeinde Kürten. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvor-

hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnah-

men zur Abhilfe ergreifen zu können. Diese Umweltbeobachtung wird von der Kom-

mune während der laufenden Verwaltung vorgenommen. 

 

 

Warstein-Hirschberg, Juli 2025 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere, 
Pflanzen 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 
§ 1 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 
Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wie-
derherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 
Grundsatz). 

BNatSchG 
§ 44 

[1] Es ist verboten, 
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformenaus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören (Zugriffsverbote). 

Landesnatur-
schutzgesetz 
NW (LNatSchG) 
§ 1 

Die Regelungen, die neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
gelten oder von diesem abweichen. 

Baugesetzbuch 
(BauGB)  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen. 
Insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen … 

BauGB  
§ 1a Abs. 3 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere,  
Pflanzen 

Bundesimmissi-
onsschutzge-
setz (BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

Bundeswaldge-
setz (BWaldG)  
§ 1 Abs. 1 

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die 
dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 
Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Landesforstge-
setz (LFoG)  
§ 1a 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Be-
treuung von Waldflächen und ihrer Nutzung in einer Art und 
Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivi-
tät, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten 
bleiben und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt 
wird. 
Gemäß § 9 haben Träger öffentlicher Vorhaben ......... die 
in ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen können 
die Funktionen des Waldes angemessen zu berücksichti-
gen, 
die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung der Pla-
nung und Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. 

Wasserhaus-
haltsgesetz 
(WHG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 
(BBodSchG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu 
sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Bo-
den und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkun-
gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natür-
lichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden. 

Landesboden-
schutzgesetz 
(LBodSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Boden-
funktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesboden-
schutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 
Satz 1 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung), sind 
besonders zu schützen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Boden BauGB 
§ 1a Abs. 2 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umge-
nutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 
sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Fläche BauGB 
§ 1a Abs. 2 

siehe Boden 

LBodSchG 
§ 1 Abs. 1 

siehe Boden 

Wasser WHG § 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Landeswasser-
gesetz (LWG) 

Das Landeswassergesetz verweist bezüglich Leitbilder und 
Ziele auf das Wasserhaushaltsgesetz 

Wasserrahmen-
richtlinie 
(WRRL) 

Ziele sind u. a.: 
Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der direkt 
damit zusammenhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete, 
Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen, 
Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Emissio-
nen. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a und 7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf Wasser, 
die Vermeidung von Emissionen sowie 
der sachgerechte Umgang mit Abfall und Abwässern 
zu beachten. 

BNatSchG 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und 
ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu 
erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und natur-
nahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonsti-
gen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch 
natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den 
vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausge-
glichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Sorge zu tragen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Luft BImSchG 
§ 1 Abs. 1 und 2 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzni-
veau für die gesamte Umwelt insgesamt zu erreichen. 

22. und 23. BIm-
SchV 

siehe BImSchG. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a, auch 
Nr. 7h 
siehe Klima 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf 
Luft zu berücksichtigen. 

Klima BauGB 
§ 1 Abs. 5 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7h 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bin-
denden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

BauGB 
§ 1a Abs. 5 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach 
Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichti-
gen. 

BNatSchG § 1 Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen ... zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln und ggf. wieder herzustellen, zur 
dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
Die charakteristischen Strukturen und Elemente einer 
Landschaft sind zu erhalten oder zu entwickeln. 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Vorausset-
zung für seine Erholung in Natur und Landschaft. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Biologische 
Vielfalt 

Übereinkommen 
über die biologi-
sche Vielfalt 
(Convention on 
Biological Diver-
sity, CBD) 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile, der gerechte Vorteilsausgleich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen (Englisch: Ac-
cess and Benefit Sharing, ABS). 
Mit diesen Zielen wird versucht, ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte beim Umgang mit biologischer Vielfalt 
in Einklang zu bringen. 

BImSchG 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

BWaldG 
§ 1 Abs. 1 

siehe oben 

Nationale Stra-
tegie zur biologi-
schen Vielfalt 

Die biologische Vielfalt beinhaltet auch die innerartliche ge-
netische Vielfalt sowie die Lebensräume der Organismen 
und die Ökosysteme.  
„Erhaltung der biologischen Vielfalt“ umfasst den „Schutz“ 
und die „nachhaltige Nutzung“.  
Basis des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, 
und damit auch der vorliegenden nationalen Strategie, ist 
es, Schutz und Nutzung der Biodiversität stets aus ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Sicht zu betrachten. 

BNatSchG 
§ 1 

siehe oben 

Gesetz über die 
Vermeidung und 
Sanierung von 
Umweltschäden 
(Umweltscha-
densgesetz 
- USchadG) 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/ 
35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden (ABI. EU Nr. L 143 S. 56). 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 1. Umweltschäden: 
a) eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men nach Maßgabe des § 19 des Bundesnaturschutzge-
setzes, 
b) eine Schädigung der Gewässer nach Maßgabe des § 90 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 
c) eine Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchti-
gung der Bodenfunktionen im Sinn des §2 Abs. 2 des Bun-
desbodenschutzgesetzes, die durch eine direkte oder indi-
rekte Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen 
oder Mikroorganismen auf, in oder unter den Boden hervor-
rufen würde und Gefahren für die menschliche Gesundheit 
verursacht. 
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Anlage 

 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG 
§ 19 

[1] Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist jeder 
Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 
[2] Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 
2009/147/EG oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind. 

[3] Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind 
die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 
oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EGoder in 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 

2. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftli-
chem Interesse sowie 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

[4] Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltscha-
densgesetz eine Schädigung geschützter Arten oder natür-
licher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 
143 vom 30.40.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 
2006/21/EG (ABI. L 102 vom 11.04.2006, S. 15) geändert 
worden ist. 

BNatSchG § 44 siehe oben 

BauGB  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. 

Natura 2000 
Gebiete 

BauGB siehe Tiere, Pflanzen 

BNatSchG siehe Tiere, Pflanzen 

Richtlinie 
92/43EWG des 
Rates vom 
21.Mai 1992 
(FFH-Richtlinie - 
FFH-RL) 

Ziel ist es, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied-
staaten, für das der Vertrag Geltung hat, beizutragen. 

Richtlinie 
2009/147/EG 
des Rates vom  
30. November 
2009 (Vogel-
schutzrichtlinie - 
VSchRL) 

Die Vogelschutzrichtlinie untersagt das absichtliche Töten 
und Fangen der Vögel, das absichtliche Zerstören bzw. Be-
schädigen von Nestern und Eiern sowie die Entfernung von 
Nestern, das Sammeln und den Besitz von Eiern sowie ab-
sichtliche gravierende Störungen, vor allem zur Brutzeit. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch und 
menschliche 
Gesundheit 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. 

alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Bevölkerung BauGB siehe Mensch und menschliche Gesundheit 

alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Kulturelles 
Erbe und 
sonstige 
Sachgüter 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 

Denkmalschutz-
gesetz (DSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht 
werden. 

Emissionen BauGB, 
BImSchG, TA 
Luft, 22. u. 23. 
BImSchV 

siehe Klima / Luft 

TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche. 

16. BImSchV Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche. 

DIN 18005 Nach § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind bei 
der Bauleitplanung u. a. die Belange des Umweltschutzes 
und damit, als Teil des Immissionsschutzes, auch der 
Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so-
weit wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzli-
chen Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz so-
weit wie möglich zu berücksichtigen; er hat gegenüber an-
deren Belangen einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang. 

Abfall und Ab-
wässer 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern zu be-
rücksichtigen. 

Kreislaufwirt-
schafts- (KrWG) 
/ Landesabfall-
gesetz (LAbfG)) 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträgli-
chen Beseitigung von Abfällen. 

WHG, LWG siehe Tiere, Pflanzen / Wasser 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Erneuerbare 
Energien/ 
sparsame und 
effiziente Nut-
zung von 
Energie 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. 

Gesetz für den 
Vorrang Erneu-
erbarer Ener-
gien (Erneuer-
bare Energien-
Gesetz - EEG) 

[1] Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Inte-
resse des Klima und Umweltschutzes eine nachhaltige Ent-
wicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volks-
wirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch 
die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verrin-
gern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Wei-
terentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien zu fördern. 

 


